
 

 

 

 

Sprechzeiten: Bankverbindungen:  Amtsangehörige Gemeinden  

Dienstag   9.00 - 11.30 Uhr Deutsche Kreditbank Rostock Ostseesparkasse Rostock Admannshagen-Bargeshagen Reddelich 

                    14.00 - 16.00 Uhr Konto-Nr. 102871 Konto-Nr. 505066661 Bartenshagen-Parkentin Retschow 

Mittwoch   9.00 - 11.30 Uhr BLZ  120 300 00 BLZ  130 500 00 Ostseebad Börgerende-Rethwisch Steffenshagen 

Donnerstag   9.00 - 11.30 Uhr IBAN: IBAN: Hohenfelde Wittenbeck 

                     14.00 -17.30 Uhr DE80 1203 0000 0000 1028 71 DE80 1305 0000 0505 0666 61 Ostseebad Nienhagen  

und nach Vereinbarung SWIFT-BIC: BYLADEM1001 SWIFT-BIC: NOLADE21ROS   

 

AMT BAD DOBERAN-LAND 

 

Der Amtsvorsteher 
 

Amt Bad Doberan-Land 

Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan 

  Telefon:038203/701-0 

  Telefax:038203/70140 

  E-Mail: info@doberan-land.de 

 
 
Amt Bad Doberan-Land  Kammerhof 3  18209 Bad Doberan 
 
 

 

Stellvertretende Schiedsperson gesucht 

 

 
Das Amt Bad Doberan-Land unterhält für alle 9 amtsangehörigen Gemeinden eine gemeinsame Schiedsstelle. 

Die Aufgaben der Schiedsstelle werden von einer Schiedsperson und ihrem Stellvertreter wahrgenommen. 

 

Zur Durchführung von Schiedsverfahren über streitige Rechtsangelegenheiten werden für die Schiedsstelle 

des Amtes Bad Doberan-Land für den Zeitraum 2025 – 2030 geeignete Bürgerinnen und Bürger aus dem 

Amtsbereich als stellvertretende Schiedsperson gesucht. 

 

Als stellvertretende Schiedsperson werden Sie in Vertretungsfällen aktiv oder beraten in 

Zusammenarbeit mit der ersten Schiedsperson. 

 

Aufgabe der Schiedsstelle ist die gütliche Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten. Sie ist kein 

Gericht oder Schiedsgericht und zu einer Entscheidung irgendwelcher Art nicht berufen. Der Zwang 

zur Einigung darf nicht ausgeübt werden. Die Einrichtung und Arbeit der Schiedsstellen dienen der 

Entlastung der Gerichte und sind für den Antragsteller bedeutend kostengünstiger. Insbesondere über 

vermögensrechtliche Ansprüche kann in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten eine 

Schlichtungsverhandlung vor der Schiedsstelle stattfinden. Vermögensrechtlich sind z. B. die 

Ansprüche aus Rechtsgeschäften des täglichen Lebens, auf Schadenersatz, Schmerzensgeld, 

Herausgabe, Beachtung der Hausordnung oder Wahrung nachbarrechtlicher Belange. Es sind solche 

Streitigkeiten, die im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung von den Amtsgerichten, 

Landgerichten oder Oberlandesgerichten entschieden werden müssen.  

Als Vergleichsbehörde nach § 380 Abs. 1 der Strafprozessordnung ist die Schiedsstelle auch für den 

Sühneversuch für die dort bezeichneten Straftaten im Strafverfahren zuständig. Beispiele hierfür sind 

Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, Körperverletzung im begrenzten 

Umfang, Bedrohung und Sachbeschädigung. 

 

Eignungsvoraussetzungen für das Schiedsamt:  

Die Schiedsperson muss innerhalb und außerhalb des Verfahrens stets unparteiisch sein. Anteilnahme 

an den zu verhandelnden Sachen, die geduldige Bereitschaft, den Beteiligten zuzuhören und auf ihr 

Vorbringen einzugehen, die Herstellung einer ruhigen und sachlichen Atmosphäre sowie 

zurückhaltendes Auftreten der Schiedsperson sind die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Tätigkeit. 

 

Zur Schiedsperson darf nicht gewählt werden:  

1. wer infolge gerichtlicher Entscheidung die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 

oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt 

wurde;  

2. eine Person, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat anhängig ist oder Anklage wegen 

einer solchen Tat erhoben wurde, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur 

Folge haben kann;  



 

 

 
 

 

 3. eine Person, die durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt ist. 

Als Schiedsperson soll nicht gewählt werden, wer:  
1. bei Beginn der Amtsperiode nicht das 25.Lebensjahr vollendet hat; 

2. nicht im Bereich des Amtes wohnt. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bds-mecklenburg-vorpommern.de 

 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bis zum 23.01.2025 schriftlich bewerben.  

Wir benötigen Ihren vollständigen Namen, ggf. Geburtsnamen, die Anschrift, das Geburtsdatum und 

den Geburtsort sowie Angaben zur beruflichen Tätigkeit, Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. 

Über eine kurze Begründung des Interesses wären wir erfreut. 

 

Die Bewerbung richten Sie bitte an: 
 

 

Amt Bad Doberan-Land 

Kammerhof 3 

18209 Bad Doberan 

ordnungsamt@doberan-land.de 


